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1. Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Bayerisch Gmain stellt den Bebauungsplan mit integriertem Grünord-
nungsplan „Bürogebäude an der Berchtesgadener Straße“ auf. 

Der Geltungsbereich soll als eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 
ausgewiesen werden.  

Die vom geplanten Bauvorhaben ausgehenden Geräusche werden aufgrund einer ty-
pisierenden Betriebsbeschreibung ermittelt. Anschließend wird anhand der Schutzbe-
dürftigkeit der umliegenden maßgeblichen Immissionsorte die Anlage im Sinne der TA-
Lärm beurteilt. Zur Übernahme in den Genehmigungsbescheid werden Textvor-
schläge entwickelt. 

Darüber hinaus wirken auf das Planungsgebiet die Geräuschimmissionen der unmit-
telbar entlangführenden Berchtesgadener Straße (B 20) und der parallel geführten 
Bahnstrecke ein. Diese sind im Planungsgebiet zu prognostizieren und zu beurteilen  

Ausgehend von den berechneten Verkehrsgeräuschimmissionen sind abschließend 
unter Berücksichtigung der allgemein im Gewerbegebiet zulässigen gewerblichen  
Geräuschimmissionen die Anforderungen an den baulichen Schallschutz für die  
geplanten Gebäude zu entwickeln. Die Anforderungen werden in Form sogenannter 
resultierender Gesamtschalldämm-Maße nach DIN 4109 für die einzelnen Fassaden-
abschnitte angegeben. Zur Übernahme in die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
werden entsprechende Textvorschläge bzw. Planzeichen entwickelt. 

Gegenüber dem Bericht 6379/B1/dm enthält die vorliegende Version ausschließlich 
redaktionelle Änderungen. 

2. Grundlagen 

2.1 Verwendete Unterlagen 

Diesem Bericht liegen zugrunde: 

/1/ Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell gültigen Fassung 

/2/ "Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge" 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
vom 15. März 1974 in der aktuell gültigen Fassung 
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/3/ DIN 18005, Juli 2002,  

Schallschutz im Städtebau  

Teil 1: "Grundlagen und Hinweise für die Planung"  

mit Beiblatt 1, Mai 1987,  

"Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“  

/4/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes  

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990  

(BGBl. I S. 1036),  

zuletzt geändert durch Art. 1 V. v. 04.11.2020, BGBl. I S. 2334 

/5/ 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm)  

vom 26. August 1998, GMBl 1998, Nummer 26, S. 503,  

geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017  

(BAnz AT 08.06.2017 B5) 

/6/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90,  

Der Bundesminister für Verkehr, Ausgabe 1990 

/7/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019 - RLS-19, 

Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen 

/8/ Straßenverkehrszählung 2015: Verkehrsmengenatlas Bayern herausgege-

ben von der obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des In-

neren, Stand: Märt 2023 

/9/ Forschungsbericht "Verkehrsverflechtungsprognose 2030",  

Bericht FE-Nr. 96.0981/2011 vom 11.06.2014,  

im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

/10/ DIN 45691, Dezember 2006   

Geräuschkontingentierung 

/11/ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung - BauNVO) in der aktuell gültigen Fassung 

/12/ Parkplatzlärmstudie  

Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omni-

busbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen,  

6. überarbeitete Auflage,  

Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.), Augsburg 2007 
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/13/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Last-

kraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, 

Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche 

insbesondere von Verbrauchermärkten,  

Schriftenreihe des Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie [HLUG], 

"Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen", Heft 3, 2005 

/14/ Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Be-

triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, 

Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt "Umweltplanung, 

Arbeits- und Umweltschutz", Heft 192, 1995 

/15/ Veröffentlichung des Bayerisches Landesamtes für Umwelt „Verwendung 

von akustischen Rückfahreinrichtungen“, Aktenzeichen LfU-2/1MG, 

10.12.2001 

/16/ Vollzug des Art. 81a Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung;  

Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Bekanntmachung  

des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, vom  

25. April 2022, Az. 28-4130-3-8 inkl. Anlage: Bayerische Technische Baube-

stimmung (BayTB) – Ausgabe Juni 2022 

/17/ DIN 4109-1, Januar 2018,  

"Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen" 

/18/ DIN 4109-2, Januar 2018 

„Schallschutz im Hochbau –Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 

der Anforderungen“ 

/a/ Entwurf Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Bürogebäude an der 

Berchtesgadener Straße“ der Gemeinde Bayrisch Gmain, in der Fassung 

vom 18.11.2022, 

in digitaler Form übersandt von der Firma Gebr. Schmölzl GmbH & Co. KG 

am 15.02.2023 
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/b/ Eingabepläne zum Bauvorhaben „Gewerbegebäude in Bayrisch Gmain“ der 

Firma Gebr. Schmölzl GmbH & Co. KG, erstellt durch Maier Neuberger Ar-

chitekten GmbH,  

bestehend aus:  

- Lageplan im Maßstab 1:750 

- Grundrisse Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, zweites Obergeschoss  

 und drittes Obergeschoss sowie erstes Untergeschoss im Maßstab 1:250 

- Ansichten und Schnitte im Maßstab 1:250 

- Grundrisse des ersten Bauabschnittes von Erdgeschoss, erstes Oberge- 

 schoss, zweites Obergeschoss und drittes Obergeschoss sowie erstes  

 Untergeschoss im Maßstab 1:200 

- Ansichten und Schnitte des ersten Bauabschnittes im Maßstab 1:250 

in digitaler Form übersandt von der Firma Gebr. Schmölzl GmbH & Co. KG 

am 22.02.2023 

/c/ Angaben des der Firma Gebr. Schmölzl GmbH & Co. KG zum zukünftigen 

Betriebsablauf, übersandt per E-Mail am 06.03.2023 

/d/ Ortsbesichtigung in Bayrisch Gmain am 03.03.2023 

/e/ Auszug aus dem digitalen Katasterkartenwerk sowie dem georeferenzierten 

Luftbild, entnommen dem BayernAtlas-plus der Bayerischen Vermessungs-

verwaltung am 01.03.2023 

/f/ Auszug aus dem digitalen Geländemodell DGM1 der Bayerischen Vermes-

sungsverwaltung, zum Download zur Verfügung gestellt am 01.03.2023 

/g/ Angaben der Deutschen Bahn AG zum Zugverkehr (Prognose 2030) auf der 

Strecke 5741, Abschnitt Bayrisch Gmain,  

per E-Mail übersandt am 24.02.2023 

/h/ Umliegende Bebauungspläne der Gemeinde Bayrisch Gmain mit zugehörigen 

Unterlagen:  

- Bebauungsplan Nr. 1 „Bayrisch Gmain Südwest“  

- Bebauungsplan Nr. 10 „Gutshof Fallenstein“  

zum Download zur Verfügung gestellt am 01.03.2023 

Die schalltechnischen Berechnungen wurden mit der Lärmprognose-Software Sound-

PLAN, Version 9.0, der SoundPLAN GmbH durchgeführt. 



Steger & Partner GmbH Bericht 6379/B1a/dm vom 17.04.2023 Seite 8 
von 31 

 

2.2 Bauleitplanung 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) /1/ sind bei der Bauleitplanung 

unter anderem die Belange des Umweltschutzes und damit, als Teil des Immissions-

schutzes, auch der Schallschutz zu berücksichtigen. Nach § 50 des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes (BImSchG) /2/ sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 

Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die aus-

schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-

kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes beson-

ders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentliche Gebäude soweit 

wie möglich vermieden werden. Nach diesen gesetzlichen Anforderungen ist es gebo-

ten, den Schallschutz soweit wie möglich zu berücksichtigen. Diese räumen ihm an-

deren Belangen gegenüber einen hohen Rang, jedoch keinen Vorrang ein. 

Bei allen Neuplanungen, einschließlich der "heranrückenden Bebauung", sowie bei 

Überplanungen von Gebieten ohne wesentliche Vorbelastung ist ein vorbeugender 

Schallschutz anzustreben. Bei Überplanungen von Gebieten mit Vorbelastungen gilt 

es, die vorhandene Situation zu verbessern und bestehende schädliche Schalleinwir-

kungen soweit wie möglich zu verringern bzw. zusätzliche nicht entstehen zu lassen. 

Erste Stufe einer sachgerechten Schallschutzplanung ist die schalltechnische Be-

standsaufnahme bzw. Prognose. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren mit unter-

schiedlichen Richtlinien für verschiedene Anwendungsbereiche. Für den Schallschutz 

in der städtebaulichen Planung wird die DIN 18005 /3/ mit dem zugehörigen Beiblatt 1 

zur Anwendung empfohlen. 

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderli-

chen Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB /1/ 

ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen. Die Abwägung kann in be-

stimmten Fällen beim Überwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Ge-

bieten - zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.  

Wo die Grenze für eine noch zumutbare Lärmbelastung liegt, hängt von den Umstän-

den des Einzelfalles ab. Dabei sind vor allem der Gebietscharakter und die tatsächli-

che oder durch eine andere Planung gegebene Vorbelastung zu berücksichtigen. 

Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt für eine Beurteilung 

von Lärmimmissionen dienen und dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach 

unten abgewichen werden kann. Dabei ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB als Ober-

grundsatz zu berücksichtigen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. 
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Um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf an-

gemessenen Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen, ist die Einhaltung bzw. Unter-

schreitung der Orientierungswerte bereits am Rand der Bauflächen bzw. der überbau-

baren Grundstücksflächen wünschenswert. 

Folgende schalltechnische Orientierungswerte sind in der DIN 18005 /3/ als Planungs-

zielwerte für Geräuschimmissionen angegeben: 

für allgemeine Wohngebiete (WA): tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A) bzw. 45 dB(A); 

für Misch-/Dorfgebiete (MI/MD): tags 60 dB(A), nachts 45 dB(A) bzw. 50 dB(A); 

für Kern-/Gewerbegebiete (MK/GE): tags 65 dB(A), nachts 50 dB(A) bzw. 55 dB(A); 

Bei Geräuschen, die von öffentlichen Verkehrswegen ausgehen, gelten nachts die 

oben an dritter Position angegebenen um 5 dB(A) höheren Orientierungswerte. 

Die Zuordnung der jeweiligen Orientierungswerte zu den entsprechenden Flächen er-

folgt auf Grundlage von rechtskräftigen Bebauungsplänen oder den Planungsabsich-

ten, die durch den Flächennutzungsplan dargestellt sind. 

Geräuschimmissionen bei Wohngebäuden im Außenbereich werden in der Regel an-

hand der Orientierungswerte für Misch-/Dorfgebiete beurteilt. 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden 

Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht ein-

halten.  

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswer-

ten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein 

Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung 

und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere bei 

Schlafräumen) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Beim Neubau und der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen sind die Anforde-

rungen der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV /4/ zu beachten.  

Danach dürfen an öffentlichen Verkehrswegen folgende Immissionsgrenzwerte nicht 

überschritten werden: 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten: tags 59 dB(A), nachts 49 dB(A); 

in Kern-/Dorf-/Mischgebieten: tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A); 

in Gewerbegebieten: tags 69 dB(A), nachts 59 dB(A). 

Im Rahmen der Bauleitplanung definieren diese Immissionsgrenzwerte in der Regel 

die Obergrenze des Abwägungsspielraumes. 
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2.3 Anlagengeräusche 

Beim geplanten Bürogebäude handelt es sich um eine Anlage im Sinne von § 3 Abs. 5 

BImSchG. Nach Nr. 1 TA Lärm /5/ fällt diese Anlage in den Anwendungsbereich der 

TA Lärm. 

Die Beurteilung von Geräuschimmissionen dieser Anlagen erfolgt anhand der Immis-

sionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der TA Lärm /5/. 

Danach dürfen an einem Immissionsort durch die Summe aller einwirkenden Geräu-

sche aus Anlagen die folgenden Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden nicht 

überschritten werden: 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

 

Die Tageszeit beginnt um 06:00 Uhr und endet um 22:00 Uhr. Der Beurteilungszeit-

raum beträgt somit für die Tageszeit 16 Stunden. 

Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Zeitstunde (z.B. 01:00 Uhr bis 

02:00 Uhr) im Zeitraum 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel, 

zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

 

 

Immissions-

richtwerte 

[dB(A)] 

Tag Nacht 

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

f) in reinen Wohngebieten 50 35 

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 55 40 

d) in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 60 45 

c) in urbanen Gebieten 63 45 

b) in Gewerbegebieten 65 50 

a) in Industriegebieten 70 70 
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Die Art der in der vorstehenden Tabelle bezeichneten Gebiete und Einrichtungen 

ergibt sich gemäß Nr. 6.6 der TA Lärm /5/ aus den Festlegungen in Bebauungsplänen. 

Ist kein Bebauungsplan vorhanden, so sind die entsprechenden Gebiete nach ihrer 

Schutzbedürftigkeit zu beurteilen.  

Immissionsorten im Außenbereich werden i.d.R. die Immissionsrichtwerte für Kern-, 

Dorf- und Mischgebiete zugeordnet. 

Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach Nr. A.1.3 der TA Lärm bei bebauten 

Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am 

stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes, bei unbebauten Flächen oder be-

bauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem 

am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach Bau- und Planungsrecht Gebäude 

mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 

Ruhezeitenzuschlag (Nr. 6.5 der TA Lärm) 

Nach Nr. 6.5 der TA Lärm /5/ ist in Gebieten nach Nr. 6.1, Buchstaben e) bis g) der 

TA Lärm, also z.B. in reinen und allgemeinen Wohngebieten, nicht aber in Kern-, Dorf- 

und Mischgebieten sowie urbanen Gebieten, für folgende Zeiten ein „Zuschlag für Ta-

geszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit“ (sog. „Ruhezeitenzuschlag“) zu berücksichti-

gen: 

an Werktagen:   06:00 Uhr – 07:00 Uhr,  

  20:00 Uhr – 22:00 Uhr. 

an Sonn- und Feiertagen:  06:00 Uhr – 09:00 Uhr,  

  13:00 Uhr – 15:00 Uhr,  

  20:00 Uhr – 22:00 Uhr. 

Der Zuschlag beträgt 6 dB(A). 

Spitzenpegelkriterium 

Die Anforderungen der TA Lärm /5/ sind nach Nr. 6.1 der TA Lärm auch dann nicht 

erfüllt, wenn kurzzeitig auftretende Pegelspitzen den Immissionsrichtwert tags um 

mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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Nicht relevante Zusatzbelastung (Nr. 3.2.1 Absatz 2 der TA Lärm) 

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung 

der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung nicht versagt werden, wenn der 

von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als 

nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beur-

teilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (sog. „Irrele-

vanzgrenze“ oder „6-dB-Kriterium“). 

Die Bestimmung der Vorbelastung kann in diesem Fall entfallen. 

Zuschlag für Impulshaltigkeit bei Prognosen (Nr. A.2.5.3 der TA Lärm) 

Bei Prognoserechnungen ist für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch 

Impulse enthält, je nach Störwirkung ein Zuschlag KI in Höhe von 3 dB oder 6 dB an-

zusetzen. 

Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist 

von diesen auszugehen. 

Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen (Nr. 7.4 der TA Lärm) 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die 

im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden 

Anlage zuzurechnen und gemeinsam mit ihr zu beurteilen. 

Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Ab-

stand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück sollen in Kur-, Wohn-, Kern-, 

Dorf- und Mischgebieten sowie urbanen Gebieten durch Maßnahmen organisatori-

scher Art soweit wie möglich vermindert werden, soweit  

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung  

(16. BImSchV /4/) erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

Der Beurteilungspegel für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist 

nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90 /6/ zu berechnen. 
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3. Verkehrsgeräusche 

Südlich des Planungsgebietes verlaufen die Berchtesgadener Straße (B20) und die 

Bahnstrecke 5741. Nachfolgend werden auf Basis von Prognosezahlen die Verkehrs-

geräuschemissionen ermittelt. 

3.1 Straßenverkehr 

Die Berechnung der Geräuschemissionen von Straßen erfolgt nach RLS-19 /7/ auf 

Basis der Verkehrsmengenangaben der Straßenverkehrszählung 2015 /8/. 

Diese Angaben werden nach /9/ (extrapoliert) auf den Prognosehorizont des Jahres 

2035 hochgerechnet. Die Hochrechnung kann Anhang A für den relevanten Straßen-

abschnitt der B20 entnommen werden. 

Auf dieser Basis erfolgt, unter Berücksichtigung der zulässigen Höchstgeschwindig-

keiten, die Berechnung der Geräuschemissionen der Straßenabschnitte nach RLS-19 

/7/. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten gehen aus Abbildung 1 hervor.   

Die Berechnung der Straßengeräuschemissionen kann in Anhang B nachvollzogen 

werden.  

Die Berücksichtigung der steigungsabhängigen Zuschläge erfolgt unmittelbar auf  

Basis des verwendeten digitalen Geländemodells /f/, das in Form von Höhenschichtli-

nien in Abbildung 1 dargestellt ist. 

3.2 Schienenverkehr 

Die Berechnung der Geräuschemissionen von Schienenwegen erfolgt nach 

Schall 03-2012, die seit 18.12.2014 Bestandteil der 16. BImSchV /4/ ist. 

Die zu erwartenden Beurteilungspegel werden auf Basis der Angaben der Deutschen 

Bahn AG zum zu erwartenden Zugverkehrsaufkommen im Jahre 2030 berechnet. 

Im Einzelnen wurden uns von der DB AG für die betreffenden beiden Abschnitte der 

Strecke 5703 die folgenden Zugzahlen übermittelt /g/: 

 

Version 202301 - Daten gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030DT(KW 07/2023) des Bundes

Strecke 5741 Abschnitt Bad Reichenhall-Kirchberg bis Bayerisch Gmain, km 1,8 - km 3,3, Bereich Bayerisch Gmain

Horizont 2030DT

RiKz 1+2

Zugart v_max_Zug

Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl

GZ-E 2 2 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 10

RB/RE-E 63 13 160 5-Z5-A8 2

Summe 65 15

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
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Auf Basis der oben angegebenen Zugzahlen wurden die längenbezogenen Schallleis-

tungspegel der entsprechenden Ersatzschallquellen für das Gleis nach Schall 03-2012 

berechnet.   

Im Bereich des Bahnhofes, sowie 100 m davor und danach, wurde nach Schall-03 mit 

einer Ersatzgeschwindigkeit von 70 km/h gerechnet, um den anfallenden Geräuschen 

wie Türenschließen, Überfahren von Weichen und Bremsen etc. Rechnung zu tragen.  

Die Berechnung der Geräuschemissionen unter Berücksichtigung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeiten geht aus Anhang C hervor. 

Die berechneten Emissionspegel werden im digitalen Berechnungsmodell der Schie-

nenachse in den jeweiligen Höhen zugewiesen (siehe Abbildung 1). 

3.3 Geräuschimmissionen und Beurteilung 

In Abbildung 2 und 3 sind die Beurteilungspegel in Form von Isophonen in einer Höhe 

von 5,6 m über Gelände dargestellt. Deutlich wird hierbei, dass mit der Änderung der 

Höchstgeschwindigkeit am Ortsschild die Geräuschpegel der B20 innerorts deutlich 

zurückgehen. 

Demgegenüber treten die Geräuschimmissionen der Bahnstrecke 5741 in den Hinter-

grund. Lediglich nach der Geschwindigkeitsbeschränkung der B20 durch das Orts-

schild und der Erhöhung der Streckengeschwindigkeit im Bereich des Bahnhofes, ist 

eine Auswirkung in den Isophonen durch die Bahnlinie zu erkennen. Dies liegt unter 

anderem an der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in Höhe von lediglich 50km/h auf 

dem relevanten Abschnitt der Bahnstrecke. 

In Abbildung 4 ist jeweils der höchste Beurteilungspegel der Verkehrsgeräuschimmis-

sionen je Fassade ausgegeben. Der obere Teilabschnitt zeigt hierbei die Beurteilungs-

pegel am Tag, der untere Teilabschnitt die Beurteilungspegel für die Nacht. 

An der Südfassade ergeben sich am Tag Beurteilungspegel von bis zu 69 dB(A) am 

östlichen Gebäude sowie bis zu 71 dB(A) am westlichen Gebäude. Am westlichen Ge-

bäude wird somit der Immissionsgrenzwerte für Gewerbebetriebe der 16. BImSchV /4/ 

in Höhe von 69 dB(A) überschritten, am östlichen Gebäude dagegen eingehalten. 

Version 202301 - Daten gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030DT(KW 07/2023) des Bundes

Strecke 5741 Abschnitt Bayerisch Gmain bis Hallthurm, km 3,3 - km 5,3, Bereich Bayerisch Gmain

Horizont 2030DT

RiKz 1+2

Zugart Anzahl v_max_Zug

Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl

GZ-E 2 2 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 10

RB/RE-E 32 6 160 5-Z5-A8 2

Summe 34 8

Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
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Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes sind durch eine rote Umrandung des 

Pegelsymbols in Abbildung 4 gekennzeichnet. 

Da während der Nachtzeit die Emissionspegel der Straße um ca. 10 dB(A) geringer 

sind als tagsüber und sich auch die Immissionsgrenzwerte tagsüber und nachts um 

10 dB(A) unterscheiden, ergibt sich hinsichtlich der Überschreitung der Immissions-

grenzwerte nachts eine ähnliche Beurteilung. 

Die schalltechnischen Orientierungswerte für Gewerbegebiete der DIN 18005 /3/ wer-

den sowohl an der Westfassade wie auch an der Südfassade überschritten. An der 

Nord- und Ostfassade werden dagegen sowohl die schalltechnischen Orientierungs-

werte der DIN 18005 /3/ als auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /4/ ein-

gehalten. 

Aufgrund der topografischen Situation (Hochlage des geplanten Gebäudes gegenüber 

den maßgeblichen Verkehrswegen) sind aktive Schallschutzmaßnahmen im Bereich 

des Planungsgebietes zur Reduktion der Beurteilungspegel insbesondere an Süd -und 

Westfassade nicht sinnvoll.  

Zur Einhaltung der Anforderungen an gesunde Wohn und Arbeitsverhältnisse ist daher 

auf baulichen Schallschutz am Gebäude zurückzugreifen. Die entsprechenden Anfor-

derungen hierzu werden in Abschnitt 5 der vorliegenden Untersuchung ermittelt. 

4. Anlagengeräusche im Planungsgebiet 

Das Planungsgebiet wird als eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen. 

Auf Basis der Vorgaben der aktuellen Rechtsprechung ist eine Geräuschemissions-

kontingentierung nach DIN 45691 /10/ vorliegend nicht möglich. Die Beschränkung der 

Nutzungen erfolgt über die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung im Bebauungs-

plan. 

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung ist jedoch der Nachweis zu führen, dass 

das geplante Bauvorhaben unter Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm /5/ 

an den umliegenden maßgeblichen Immissionsorten grundsätzlich genehmigungsfä-

hig ist. 

An der Berchtesgadener Straße soll ein Bürogebäude mit Zufahrt über die nördlich 

gelegene Schillerallee errichtet werden. Der Parkplatz soll hierbei in das Gelände 

ebenerdig eingefügt werden, wobei die nördlichen Stellflächen überdacht und rücksei-

tig geschlossen sind.  
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Das Bürogebäude soll ausschließlich zur Tagzeit (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) in Betrieb 

sein. In der Abendzeit (20:00 Uhr bis 22:00 Uhr) werden gelegentlich Seminar abge-

halten. Das Büro wird laut Betriebsbeschreibung /c/ 80 Arbeitsplätze umfassen.  

4.1 Geräuschemissionen 

Nachfolgend werden die zu erwartenden Geräuschemissionen des Bauvorhabens auf 

Basis der Betriebsbeschreibung /c/ und der vorliegenden Planunterlagen untersucht.  

Die Lage der Geräuschquellen geht aus den Abbildungen 5 und 6 hervor. 

4.1.1 Parkplatz 

Die Berechnung der Schallemission des Parkplatzes erfolgt nach der Parkplatzlärm-

studie /12/ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. 

Wesentliche Ausgangsgröße für die Berechnung ist die Bewegungshäufigkeit (Zahl 

der Fahrzeugbewegungen pro Stunde; dabei entspricht eine Bewegung einer Anfahrt 

oder einer Abfahrt).  

Nach Angaben des Auftraggebers wird der Parkplatz zwischen 7:00 Uhr und 22:00 Uhr 

genutzt. Das Bürogebäude soll 80 Arbeitsplätze umfassen, weshalb wir im Sinne der 

Prognosesicherheit von 80 Fahrzeugen am Tag ausgehen, die jeweils 4 Bewegungen 

verursachen: Arbeitsbeginn, An- und Abfahrt in der Mittagspause und Abfahrt nach 

Feierabend. 

Zusätzlich sollen gelegentlich in der Abendzeit Seminare stattfinden, die bis zu 30 Teil-

nehmer umfassen, für die jeweils eine An- und Abfahrt zwischen 20 Uhr und 22 Uhr 

berücksichtigt wurde.   

In der Tagzeit kann gelegentlich noch Verkehr durch Besucher, Catering, Post oder 

Ähnliches entstehen, weshalb noch 40 zusätzliche Bewegungen berücksichtigt  

werden. 

Für die lauteste Nachtstunde nach TA Lärm /5/ wurde geprüft, wie viele Fahrzeugbe-

wegungen unter Einhaltung der um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte nach 

Nr. 3.2.1 der TA Lärm /5/ möglich sind. Auf dieser Basis wurden 12 Bewegungen in 

der lautesten Nachtstunde berücksichtigt, z.B. für verspätete Abfahrten am Abend. 

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bewegungsmuster: 

  7 Uhr bis 20 Uhr:   360 Bewegungen 

20 Uhr bis 22 Uhr:   60 Bewegungen 

22 Uhr bis 23 Uhr:   12 Bewegungen  
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Angewendet wird das „getrennte Verfahren“ nach Nr. 8.2.2 der Parkplatzlärmstudie. 

Beim getrennten Verfahren werden zum einen die Teilbeurteilungspegel für den Park-

such- und Durchfahrverkehr nach RLS-90 /6/ berechnet und zum anderen die Teil-

Beurteilungspegel für den Ein- und Ausparkverkehr auf den Parkflächen nach folgen-

der Beziehung: 

LWA / dB(A) = 63 + KPA + KI + 10 • lg (B • N) 

mit: 

63 dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung / Stunde  

auf einem P+R-Platz 

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart; hier: KPA= 0 dB(A) (analog Besucher- und 

Mitarbeiterparkplatz) 

KI = Zuschlag für Impulshaltigkeit; hier KI = 4 dB(A) 

B • N = alle Bewegungen je Stunde auf dem gesamten Parkplatz 

 

Damit ergibt sich der Schallleistungspegel der Parkflächen für eine Bewegung pro 

Stunde zu: 

LWA = 67 dB(A) 

Dieser Schallleistungspegel wird im digitalen Rechenmodell der entsprechenden Flä-

chenschallquelle mit einer Emissionshöhe von 0,5 m über Gelände zugeordnet (siehe 

Abbildung 2 im Anhang).  

Die Berücksichtigung der oben genannten Bewegungshäufigkeiten erfolgt im Berech-

nungsprogramm über einen sogenannten Tagesgang. 

Die höchsten kurzzeitigen Geräuschspitzen treten laut Parkplatzlärmstudie /12/ beim 

Kofferraumschließen auf (74 dB(A) in 7,5 m Entfernung). Dies entspricht einem maxi-

malen Schallleistungspegel von LWA,max = 99,5 dB(A). Dieser wird in dem schalltechni-

schen Berechnungsmodell für jeden Immissionsort demjenigen Punkt der Flächen-

schallquelle zugeordnet, für den sich der höchste Spitzenpegel ergibt.  

 

Der Fahrweg für Pkw und Pkw-ähnliche Lieferwagen wird als Linienschallquelle mit 

einer Emissionshöhe von 0,5 m über Gelände modelliert. Die Lage des Fahrwegs ist 

der Abbildung 5 zu entnehmen.  
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Angesetzt wird ein längenbezogener Schallleistungspegel für eine Fahrbewegung pro 

Stunde von 47,5 dB(A). Dieser Wert ergibt sich aus der Parkplatzlärmstudie /12/ in 

Verbindung mit der RLS-90 /6/ für eine gefahrene Geschwindigkeit von 30 km/h auf 

einer asphaltierten Fahrgasse. 

Die Anzahl der Fahrzeugbewegungen auf dem Fahrweg wird ebenfalls über einen Ta-

gesgang im Rechenmodell berücksichtigt. 

In Anlehnung an Tab. 35 der Parkplatzlärmstudie wird für beschleunigte Ab- bzw. Vor-

beifahrten ein Schallleistungspegel von 92,5 dB(A) berücksichtigt, der in Bezug auf 

jeden Immissionsort dem ungünstigsten Punkt der Linienschallquelle zugewiesen wird. 

4.1.2 Lkw-Verkehr 

Für die Müllentsorgung bzw. Abholung von Müll- und Wertstoffbehältern ist damit zu 

rechnen, dass hierfür regelmäßig an bestimmten Tagen ein schwerer Lkw das Ge-

lände befährt. Der Beurteilung wird ein solcher Tag zugrunde gelegt. 

Für den Lkw-Fahrweg eines schweren Lkw mit einer Motorleistung über 105 kW ist für 

eine Bewegung pro Stunde nach /13/ ein längenbezogen Schallleistungspegel in Höhe 

von LWA' = 63 dB(A) pro Meter zu berücksichtigen. Dieser wird einer Linienschallquelle 

von der Zufahrt von der öffentlichen Straße bis zur Parkplatzmitte (Haupteingang) zu-

gewiesen.  

Die Zahl von insgesamt 2 Fahrbewegungen (1 Anfahrt und 1 Abfahrt) tagsüber außer-

halb der Ruhezeiten wird über einen Tagesgang berücksichtigt. 

Darüber hinaus ist nach /14/ für jeden Lkw von einer Rangierdauer von 2 Minuten aus-

zugehen. Wir legen hierbei zugrunde, dass der Lkw in der Parkplatzmitte in Nähe des 

Haupteingangs wenden muss. 

Einer Veröffentlichung des LfU Bayern /15/ zufolge kann für die Geräuschemissionen 

einer akustischen Rückfahrwarneinrichtung an Lkw von einem maximalen Schallleis-

tungspegel in Höhe von LWA = 103,5 dB(A) ausgegangen werden. Zusätzlich berück-

sichtigen wir für die Tonhaltigkeit des Geräusches einen Zuschlag in Höhe von 

3 dB(A). Es wird davon ausgegangen, dass der Lkw die Hälfte der Rangierzeit rück-

wärts fährt.  

Somit ergibt sich für einen Lkw-Rangiervorgang der folgende mittlere Schallleistungs-

pegel: 
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 LWA in 
dB(A) 

Anteil 
Wirksamer LWA in 

dB(A) 

Rückfahrwarner 106,5 50% 103,5 

Rangieren 99 100% 99 

Summe 104,8 

 

Die Einwirkdauer von 2 Minuten für das Rangieren wird für die Flächenschallquelle mit 

einer Emissionshöhe von 1 m über Gelände über den Tagesgang berücksichtigt.  

Zur Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Lärm /5/ gehen wir für den  

jeweils ungünstigsten Punkt der Flächenschallquellen für die Rangierbereiche  

sowie der Linienschallquelle des Lkw-Fahrweges von einem maximalen Schallleis-

tungspegel von LWA,max = 108 dB(A) aus, wie er beispielsweise beim Entlüften der Lkw-

eigenen Betriebsbremse auftreten kann. 

4.1.3 Haustechnische Anlagen 

Konkrete Planungen zu haustechnischen Anlagen liegen derzeit noch nicht vor. 

Zur Berücksichtigung der hiervon ausgehenden Geräuschemissionen gehen wir auf 

dem Dach des östlichen und westlichen Gebäudes jeweils von einer Punktschallquelle 

in 1 m Höhe über Dach aus, denen für einen dauerhaften Betrieb tagsüber und nachts 

die folgenden Schallleistungspegel zugewiesen werden: 

LWA,RLTWest = 70 dB(A)  

LWA,RLTOst = 79 dB(A) 

Die Schallleistungspegel wurden dabei so eingestellt, dass unter Berücksichtigung der 

Geräuschemissionen aus Parkplatz und Lkw-Verkehr an den umliegenden Immissi- 

onsorten die um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Lärm /5/ eingehalten 

werden können. 

4.2 Geräuschimmissionen und Beurteilung 

Auf Basis des in Abschnitt 4.1 beschriebenen Emissionsansatzes wurden an den um-

liegenden maßgeblichen Immissionsorten außerhalb des geplanten Gewerbegebietes 

die zu erwartenden Beurteilungspegel während der Tages- und Nachtzeit sowie die 

zugehörigen Maximalpegel berechnet. 

Die für die Beurteilung relevanten Nutzungen wurden den umliegenden Bebauungs-

plänen /h/ entnommen. Für den nahegelegenen Edeka-Markt wird von der Schutzbe-

dürftigkeit eines Gewerbebetriebes ausgegangen. 
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Die Berechnung der durch den Betrieb verursachten Beurteilungspegel an den maß-

geblichen umliegenden Immissionsorten geht wie die Details der Ausbreitungsberech-

nung aus Anhang D hervor. 

4.2.1 Beurteilungspegel 

Im linken Bereich der Tabelle auf Seite 1 des Anhangs D sind die berechneten Beur-

teilungspegel an den einzelnen Immissionsorten den zulässigen Immissionsrichtwer-

ten gegenübergestellt.  

Die Berechnungen zeigen, dass an allen Immissionsorten der jeweilige Richtwert tags-

über und nachts um mindestens 6 dB(A) unterschritten wird. 

Das Bauvorhaben ist somit auch ohne Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung 

aus anderen Anlagen nach Nummer 3.2.1 der TA Lärm /5/ genehmigungsfähig (nicht 

relevante Zusatzbelastung). 

4.2.2 Maximalpegel 

Die berechneten Maximalpegel an den einzelnen Immissionsorten gehen aus den 

Spalten 15 und 16 auf Seite 1 des Anhangs D hervor. 

Der Vergleich mit den zulässigen Spitzenpegelkriterien (Spalten 13 und 14) zeigt, dass 

auch diese zulässigen Spitzenpegelkriterien an allen Immissionsorten sicher eingehal-

ten werden.  

4.3 Anlagenbezogener Verkehr im öffentlichen Straßenraum 

Zur Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs im öffentlichen Straßenraum gehen 

wir auf Basis der Angaben aus Abschnitt 4.1 der vorliegenden Untersuchung von fol-

genden Bewegungshäufigkeiten auf der Schillerallee aus: 

Bewegungen tags (6 Uhr bis 22 Uhr):   

 420 Pkw-Bewegungen / 16 Std. = 26,3 Pkw/h  

 2 Lkw-Bewegungen / 16 Std. = 0,1 Lkw/h 

Bewegungen nachts (22 Uhr bis 6 Uhr): 

 12 Pkw-Bewegungen / 8 Std. = 1,5 Pkw/h 

Die Berechnung der Geräuschemissionen für den anlagenbezogenen Verkehr auf der 

Schillerallee geht aus Seite 3 des Anhangs E hervor. 
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Sicherheitshalber wird davon ausgegangen, dass die berechnete Verkehrsmenge so-

wohl westlich als auch östlich der Betriebszufahrt im Bereich der Schillerallee auftritt. 

Das zugehörige Berechnungsmodell ist in Abbildung 7 dargestellt.  

Seite 1 des Anhangs E stellt für die in Abbildung 7 angegebenen maßgeblichen Im-

missionsorte die berechneten Beurteilungspegel des anlagenbezogenen Verkehrs im 

öffentlichen Straßenraum den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV /4/ gegen-

über. 

Die Immissionsgrenzwerte werden dabei an allen Immissionsorten um deutlich mehr 

als 3 dB(A) unterschritten. Somit kann ausgeschlossen werden, dass durch den anla-

genbezogenen Verkehr im öffentlichen Straßenraum gleichzeitig der Beurteilungspe-

gel des vorhandenen Verkehrsweges um 3 dB(A) erhöht und der Immissionsgrenzwert 

überschritten wird. 

Organisatorische Maßnahmen zur Minderung der Geräuschimmissionen des anlagen-

bezogenen Verkehrs im öffentlichen Straßenraum nach Nr. 7.4 der TA Lärm /5/ sind 

daher nicht erforderlich. 

4.4 Auflagenvorschläge für den Genehmigungsbescheid 

Wir empfehlen, in den Genehmigungsbescheid folgende Auflagen zum Betrieb aus 

schalltechnischer Sicht aufzunehmen: 

1) Hinsichtlich der Beurteilung der vom Betrieb ausgehenden Geräuschimmissio-

nen gelten die Vorgaben der TA Lärm (6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998), geändert durch Ver-

waltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5). 

2) Folgende reduzierte Immissionsrichtwerte dürfen durch die Gesamtgeräusch-

immissionen, die durch den Betrieb des Bürogebäudes verursacht werden, an 

den maßgeblichen Immissionsorten nicht überschritten werden: 

Eichenweg 20 - Fl.-Nr. 76/6: 

 tagsüber 49 dB(A), nachts 34 dB(A), 

Schillerallee 9 - Fl.-Nr. 77/6:  

 tagsüber 59 dB(A), nachts 44 dB(A), 

Am Weiher 8 - Fl.-Nr. 125/9:  

 tagsüber 49 dB(A), nachts 34 dB(A), 

Schillerallee 7 - Fl.-Nr. 127/19:  
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 tagsüber 49 dB(A), nachts 34 dB(A), 

Eichenweg 8 - Fl.-Nr. 130/17:  

 tagsüber 49 dB(A), nachts 34 dB(A), 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen folgende Werte nicht überschrei-

ten:  

Eichenweg 20 - Fl.-Nr. 76/6: 

 tagsüber 85 dB(A), nachts 60 dB(A), 

Schillerallee 9 - Fl.-Nr. 77/6:  

 tagsüber 95 dB(A), nachts 70 dB(A), 

Am Weiher 8 - Fl.-Nr. 125/9:  

 tagsüber 85 dB(A), nachts 60 dB(A), 

Schillerallee 7 - Fl.-Nr. 127/19:  

 tagsüber 85 dB(A), nachts 60 dB(A), 

Eichenweg 8 - Fl.-Nr. 130/17:  

 tagsüber 85 dB(A), nachts 60 dB(A), 

Hinweise 

Die oben genannten Richtwerte sind beifolgendem Betriebsszenario eingehal-

ten.  

Von diesem Szenario kann abgewichen werden, wenn sichergestellt wird, dass 

es dadurch zu keinen Überschreitungen der vorgenannten Richtwerte kommt: 

- Eine Lkw An- und Abfahrt tagsüber (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr) 

- Maximal 12 Parkbewegungen nach 22:00 Uhr 

- Zulässige Schallleistungspegel der haustechnischen Anlagen:  

Gebäude Ost LWA = 70 dB(A) 

Gebäude West LWA = 79 dB(A) 
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5. Anforderungen an den baulichen Schallschutz 

Mit Bekanntmachung der Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB) vom 

26.02.2021 /16/, wurde in Bayern am 01.04.2021 erstmalig die DIN 4109-1:2018-01 

/17/ als technische Regel bezüglich des Schallschutzes eingeführt.   

Auch gemäß der BayTB vom Juni 2022, die mit Bekanntmachung vom 25.04.2022 

bauaufsichtlich eingeführt wurde, ist die DIN 4109-1:2018-01 als technische Regel be-

züglich des Schallschutzes anzuwenden. 

Der Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist gemäß Anlage A5.2/1 

Absatz 5 der BayTB /16/ erforderlich, wenn  

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm am 

Gebäude zu treffen sind (§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) oder 

b) der maßgebliche Außenlärmpegel (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01) auch 

nach den vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung gleich oder höher ist als 

 61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen von Wohnungen, Übernachtungsräumen,  

  Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen sowie Bettenräumen in Kranken- 

  häusern und Sanatorien 

 66 dB(A) bei Büroräumen 

Die Ausgangsgröße für die Festlegung der baurechtlichen Anforderungen an die Luft-

schalldämmung von Außenbauteilen ist gemäß DIN 4109-1:2018-01 /17/ der „maß-

gebliche Außenlärmpegel“ La bzw. (bei Überlagerung der Geräusche von mehreren 

Lärmarten, z.B. Verkehrsgeräusche, Gewerbegeräusche etc.) der „resultierende Au-

ßenlärmpegel“ La,res. 

Zur Bildung des maßgeblichen bzw. des resultierenden Außenlärmpegels wird in die-

ser schalltechnischen Untersuchung das Verfahren nach der DIN 4109-2:2018-01 /17/ 

verwendet. Die Bestimmung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz erfolgt 

dann nach DIN 4109-1:2018-01 /17/. 

5.1 Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels 

Zur Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels La sind in der DIN 4109-2:2018-

01 /18/ Berechnungsverfahren für verschiedene Lärmarten (Straßenverkehr, Schie-

nenverkehr, Wasserverkehr, Luftverkehr und Lärm aus Gewerbe- und Industrieanla-

gen) angegeben.  

Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich 

- für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 
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- für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 

plus Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (zum 

Schutz des Nachtschlafes). 

Maßgeblich ist dann derjenige Beurteilungszeitraum, der die höhere Anforderung an 

den baulichen Schallschutz ergibt. 

Wirken verschiedene Geräuscharten (Verkehrsgeräusche, Gewerbegeräusche etc.) 

auf das Planungsgebiet ein, so ergibt sich der resultierende Außenlärmpegel La,res aus 

der energetischen Summe der maßgeblichen Außenlärmpegel dieser Geräuscharten. 

In der Regel kann von einer Summenbetrachtung ausgegangen werden, da auch in 

Wohngebieten grundsätzlich Anlagen (Wärmepumpen, nichtstörendes Gewerbe) zu-

lässig sind. Neben der Lärmbelastung durch Verkehrsgeräusche sind deshalb auch 

Gewerbegeräusche zu berücksichtigen. 

Die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel La erfolgt für die einzelnen Lärmar-

ten unterschiedlich. 

5.1.1 Straßen- und Schienenverkehr 

Für die Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels von Geräuschimmissionen 

durch Straßen- und Schienenverkehr ist der Beurteilungspegel nach 16. BImSchV /4/ 

zu berechnen. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La für den Tag ergibt sich gemäß DIN 4109-

2:2018-01 /18/ aus dem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel Lr für den Tag: 

- La,Tag = Lr,Tag + 3 dB(A) 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Nacht ergibt sich aus dem um 3 dB(A) 

erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A): 

- La,Nacht = Lr,Nacht + 10 dB(A) + 3 dB(A) 

Hinweis: 

Gemäß DIN 4109-2:2018-01 ist aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schie-

nenverkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-

Maße von Außenbauteilen der Beurteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 

dB zu mindern. 
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Diese Minderung wird derzeit fachlich kontrovers diskutiert, da das Frequenzspektrum 

von Schienen- und Straßenverkehr sich kaum unterscheidet; es wird diese Minderung 

möglicherweise in der nächsten Ausgabe der Norm wieder gestrichen. 

Daher wird in diesem Gutachten der Abschlag von 5 dB auf den Beurteilungspegel des 

Schienenverkehrs nicht angewendet. Die Berechnung liegt somit auf der sicheren 

Seite, jedoch steigt die Anforderung an die Gesamtschalldämmung erf. R’w,ges der  

Fassaden um bis zu 5 dB. 

5.1.2 Gewerbegeräusche 

Zur Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels durch Gewerbe- und Industrie-

anlagen wird der Immissionsrichtwert der für das Planungsgebiet festgesetzten Art der 

baulichen Nutzung herangezogen. Ist keine Nutzungsart festgesetzt, so ist die tatsäch-

lich bauliche Nutzung heranzuziehen. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel durch Gewerbe- und Industrieanlagen wird für den 

Tag nach DIN 4109-2:2018-01 /18/ aus dem um 3 dB(A) erhöhten Tages-Immissions-

richtwert der für das Planungsgebiet festgesetzten Art der baulichen Nutzung gebildet: 

La,Tag = IRWTag + 3 dB(A) 

Für die Nacht wird der maßgebliche Außenlärmpegel durch Gewerbe- und Industrie-

anlagen aus dem um 3 dB(A) erhöhten Nacht-Immissionsrichtwert und einem Zu-

schlag von 10 dB(A) gebildet. 

La,Nacht = IRWNacht + 3 dB(A) + 10 dB(A) 

Da davon auszugehen ist, dass die Immissionsrichtwerte durch die Geräuschimmissi-

onen der auf das Planungsgebiet einwirkenden Anlagen nicht überschritten werden, 

wird zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels für Gewerbe- und Industriean-

lagen der zulässige Immissionsrichtwert für die festgesetzte Gebietskategorie Gewer-

begebiet (Tag bzw. Nacht) herangezogen. 

5.2 Resultierender Außenlärmpegel 

Der resultierende Außenlärmpegel La,res wird abschließend nach DIN 4109-2:2018-01 

/18/ durch die Bildung der energetischen Summe der maßgeblichen Außenlärmpegel 

für die verschiedenen Geräuscharten jeweils für den Beurteilungszeitraum Tag und 

Nacht getrennt gebildet.  

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung 

ergibt. 
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Die nach dem oben genannten Verfahren berechneten resultierenden Außenlärmpe-

gel La,res an den Fassadenabschnitten der geplanten Gebäude sind im oberen Teilab-

schnitt der Abbildung 8 zu dieser schalltechnischen Untersuchung dargestellt. 

5.3 Erforderliches Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile 

Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß erf. R’w,ges der Fassaden 

von schutzbedürftigen Räumen wird nach DIN 4109-1:2018-01 /18/ nach folgender 

Beziehung berechnet: 

erf. R'w,ges = La,res - KRaumart 

mit  

La,res:    resultierender Außenlärmpegel nach Abschnitt 5.2  

erf. R'w,ges:  erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß  

KRaumart:  Korrekturwert für die Raumart / Nutzung 

In der DIN 4109-1:2018-01 /17/ sind u.a. folgende Korrekturwerte für die Raumart bzw. 

Nutzung angegeben: 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräumen und Ähnliches; 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches. 

Mindestens einzuhalten ist erf. R'w,ges = 30 dB für Wohnungen, Übernachtungsräume 

in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.  

Die nach dem oben genannten Verfahren für Büroräume und Ähnliches berechneten 

Schalldämm-Maße erf. R’w,ges an den Fassadenabschnitten der geplanten Gebäude 

sind im unteren Teilabschnitt der Abbildung 8 zu dieser schalltechnischen Untersu-

chung dargestellt. Für die Festsetzung im Bebauungsplan (siehe Abschnitt 6.1) wer-

den diese Anforderungen geringfügig generalisiert. 

Die abgebildeten Schalldämm-Maße erf. R’w,ges müssen durch die Gesamtfassade, 

d.h. die Summe aller Außenbauteile einschließlich Fenster, Rollladenkästen, Schall-

dämmlüfter etc. erreicht werden.  

Der Nachweis ist nach DIN 4109-02:2018-01 zu führen. 

Zur Berücksichtigung ortsüblicher Geräusche (Spielen von Kindern, Pkw-Verkehr auf 

den Erschließungsstraßen, Rasenmäher, etc.) empfehlen wir, auch bei geringeren An-

forderungen grundsätzlich ein Schalldämm-Maß von R'w,ges ≥ 35 dB festzusetzen, wel-

ches von den heute üblichen Bauweisen in der Regel ohne erheblichen Mehraufwand 

erreicht wird.  
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6. Textvorschläge für den Bebauungsplan 

Nachfolgend werden auf Basis der Erkenntnisse der schalltechnischen Berechnungen 

Textvorschläge für Festsetzungen, Hinweise und Begründung des Bebauungsplanes 

aus schalltechnischer Sicht erarbeitet. 

6.1 Festsetzungen durch Text 

Die im Folgenden kursiv gedruckten Texte empfehlen wir in die textlichen Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes /a/ zu übernehmen: 

Baulicher Schallschutz 

Im Planungsgebiet sind an allen Fassaden und Dachflächen, hinter denen sich 

schutzbedürftige Räume (z.B. Aufenthaltsräume in Wohnungen,  Übernach-

tungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; Büro-

räume und Ähnliches) befinden, bei Errichtung und Änderung der Gebäude 

technische Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die ge-

währleisten, dass die nachfolgenden Anforderungen an die Luftschalldäm-

mung von Außenbauteilen eingehalten werden. 

Für Büroräume und Ähnliches:  

 

 Südfassaden: erf. R'w,ges ≥ 40 dB  

 Nordfassaden: erf. R'w,ges ≥ 35 dB  

 Westfassaden: erf. R'w,ges ≥ 40 dB  

 Ostfassaden: erf. R'w,ges ≥ 36 dB 

Bei Außenbauteilen von Wohnungen, Schlafräumen und Räumen ähnlicher 

Schutzbedürftigkeit gelten um jeweils 5 dB höhere Anforderungen. 

Sofern Fassaden von der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze abrü-

cken, gelten die genannten Schalldämm-Maße ebenso für alle parallel zu die-

ser Baugrenze ausgerichteten Fassaden. 
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Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können (Schlaf- und 

Kinderzimmer), müssen Einrichtungen zur Raumbelüftung erhalten, die ge-

währleisten, dass in dem für den hygienischen Luftwechsel erforderlichen Zu-

stand (Nennlüftung) die festgesetzten Anforderungen an den baulichen Schall-

schutz gegen Außenlärm eingehalten werden.  

Solche Einrichtungen könnten beispielsweise sein: vorgebaute Pufferräume, 

Prallscheiben, Spezialfenster mit erhöhtem Schallschutz bei Lüftungsfunktion, 

Schalldämmlüfter, u.a.  

Mechanische Belüftungseinrichtungen dürfen in Schlafräumen im bestim-

mungsgemäßen Betriebszustand (Nennlüftung) einen Eigengeräuschpegel 

von 30 dB(A) im Raum (bezogen auf eine äquivalente Absorptionsfläche von 

A = 10 m2) nicht überschreiten. 

Von diesen Festsetzungen kann gemäß § 31 BauGB im Einzelfall abgewichen 

werden, wenn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens oder Genehmi-

gungsfreistellungsverfahrens durch eine schalltechnische Untersuchung 

nachgewiesen wird, dass auch geringere Anforderungen an den baulichen 

Schallschutz und geringere Schalldämm-Maße unter Beachtung der gültigen 

baurechtlichen Anforderungen möglich sind. 

 

6.2 Begründung 

Die im Folgenden kursiv gedruckten Texte empfehlen wir in die Begründung des Be-

bauungsplanes /a/ zu übernehmen: 

Immissionsschutz 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung 

„Bürogebäude an der Berchtesgadener Straße“ der Gemeinde Bayerisch 

Gmain wurde bzgl. der Geräuschemissionen und -immissionen das Gutachten 

der Lärmschutzberatung Steger & Partner GmbH, Bericht Nr. 6379/B1/dm 

vom 17.04.2023 erstellt. Es kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Verkehrsgeräusche und baulicher Schallschutz  

Auf das Planungsgebiet wirken insbesondere die Verkehrsgeräuschimmissio-

nen der südlich benachbarten Bundesstraße B 20 sowie der parallel verlau-

fenden Bahnstrecke 5741 ein. 
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An den geplanten Fassaden des Bürogebäudes werden an den zur Bundes-

straße und Bahnstrecke hin ausgerichteten Fassaden die schalltechnischen 

Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten. Teilweise treten auch Über-

schreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV auf.  

Demgegenüber werden an den abgewandten Nordfassaden die schalltechni-

schen Orientierungswerte und Immissionsgrenzwerte eingehalten. 

Aufgrund der topografischen Situation (Hochlage des geplanten Gebäudes 

gegenüber den maßgeblichen Verkehrswegen) sind aktive Schallschutzmaß-

nahmen im Bereich des Planungsgebietes zur Reduktion der Beurteilungspe-

gel insbesondere an Süd -und Westfassade nicht sinnvoll. 

Zur Einhaltung der Anforderungen an gesunde Wohn und Arbeitsverhältnisse 

wird daher auf baulichen Schallschutz am Gebäude abgestellt. Die entspre-

chenden Anforderungen hierzu werden im Bebauungsplan festgesetzt. 

Aufgrund von in Gewerbegebieten zulässigen Beurteilungspegeln über 

45 dB(A) während der Nachtzeit, ab dem auch nur bei gekippt geöffnetem 

Fenster in der Regel ungestörter Schlaf nicht mehr möglich ist, wird für Schlaf- 

und Kinderzimmer der Einbau von Einrichtungen zur Raumbelüftung festge-

setzt, die auch bei geschlossenen Fenstern ausreichenden Luftwechsel si-

cherstellen. 

Gewerbegeräusche 

Eine Festsetzung von Geräuschemissionskontingenten nach DIN 45691 

kommt aufgrund der aktuellen Rechtsprechung für das eingeschränkte Gewer-

begebiet nicht in Frage. Die Beschränkung der Nutzung erfolgt daher über die 

festgesetzte Art der umliegenden baulichen Nutzung. 

Dennoch wurde im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung geprüft, wel-

che Beurteilungspegel sich ausgehend von der geplanten Büronutzung im Pla-

nungsgebiet an den umliegenden maßgeblichen Immissionsorten ergeben. 

Die Berechnungen zeigen, dass an allen maßgeblichen Immissionsorten für 

den geplanten Betrieb die um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm eingehalten werden.  

Das Bauvorhaben ist somit auch ohne Berücksichtigung der Geräuschvorbe-

lastung aus anderen Anlagen nach TA Lärm im Planungsgebiet genehmi-

gungsfähig. 
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7. Prognoseunsicherheit 

Zur Berechnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen wird die Schallprognose-

Software SoundPLAN verwendet. Für die verwendeten Berechnungsverfahren liegt 

vom Hersteller eine Konformitätserklärung gemäß "DIN 45687:2006-05 - Software-Er-

zeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien - Qualitätsanforderun-

gen und Prüfbestimmungen" vor.  

Das softwarebasierte Prognosemodell enthält zur Minimierung von Berechnungsfeh-

lern auf dem Ausbreitungsweg soweit erforderlich ein digitales Geländemodell sowie 

digitale Flurkarten. Zur Schallausbreitungsberechnung wird in der Regel die DIN ISO 

9613-2 verwendet. Diese entspricht einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2. In Ta-

belle 5 der DIN ISO 9613-2 ist in Abhängigkeit vom Abstand zwischen Geräuschquelle 

und Empfänger sowie der mittleren Ausbreitungshöhe eine geschätzte Genauigkeit 

von maximal ±3dB angegeben. Bei einem Vertrauensintervall von 95%, welches bei 

einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 zugrunde gelegt werden kann, entspricht 

dies einer Standardabweichung von 1,5 dB. 

Die der Prognose zugrunde gelegten Emissionsdaten und Einwirkdauern entsprechen 

in der Regel der Obergrenze der zu erwartenden Geräuschemissionen bzw. Einwirk-

dauern der einzelnen maßgeblichen Geräuschquellen. Es ist daher davon auszuge-

hen, dass auch das Gesamtergebnis der Berechnung die Obergrenze der zu erwar-

tenden Streubreiten im Rahmen der auftretenden Prognoseunsicherheit wiedergibt 

und eine Unsicherheit in der Ausbreitungsberechnung ausreichend kompensiert wird. 

Bei Berechnungen nach RLS–19 beziehungsweise Schall 03 (16. BImSchV) wird ein 

in den jeweiligen Richtlinien festgelegtes und durch Rechtsverordnung normiertes Be-

rechnungsverfahren verwendet.   

Die verwendete Schallprognose-Software SoundPLAN erfüllt die zugehörigen Test-

aufgaben. Beurteilungsverfahren und Berechnungsverfahren sind aufeinander abge-

stimmt, so dass eine Prognoseunsicherheit im üblichen Sinne bei diesem Berech-

nungsverfahren nicht auftritt. 

8. Zusammenfassung 

Die Gemeinde Bayerisch Gmain stellt den Bebauungsplan mit integriertem Grünord-

nungsplan „Bürogebäude an der Berchtesgadener Straße“ auf. Der Geltungsbereich 

soll als eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO ausgewiesen werden. 

Auf das Planungsgebiet wirken vom Süden her die Geräuschimmissionen der nahe-

gelegenen Berchtesgadener Straße (B 20) sowie der Bahnstrecke 5703 ein. Bestim-

mend für die Geräuschbelastung ist hierbei die Berchtesgadener Straße.  
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An den geplanten Fassaden des Bürogebäudes werden an den zur Bundesstraße und 

Bahnstrecke hin ausgerichteten Fassaden die schalltechnischen Orientierungswerte 

der DIN 18005 überschritten. Teilweise treten auch Überschreitungen der Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV auf.  

Demgegenüber werden an den abgewandten Nordfassaden die schalltechnischen Ori-

entierungswerte und Immissionsgrenzwerte eingehalten. Aufgrund der topographi-

schen Lage sind aktive Schallschutzmaßnahmen nicht sinnvoll. 

Zur Einhaltung der Anforderungen an gesunde Wohn und Arbeitsverhältnisse wird da-

her auf baulichen Schallschutz am Gebäude abgestellt. Die entsprechenden Anforde-

rungen hierzu werden im Bebauungsplan festgesetzt. 

 

Eine Festsetzung von Geräuschemissionskontingenten nach DIN 45691 kommt auf-

grund der aktuellen Rechtsprechung für das eingeschränkte Gewerbegebiet nicht in 

Frage. Die Beschränkung der Nutzung erfolgt daher über die festgesetzte Art der bau-

lichen Nutzung. 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde geprüft, welche Beurteilungs-

pegel sich ausgehend von der geplanten Büronutzung im Planungsgebiet an den um-

liegenden maßgeblichen Immissionsorten ergeben. 

Die Berechnungen zeigen, dass an allen maßgeblichen Immissionsorten für den ge-

planten Betrieb die um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Lärm einge-

halten werden.  

Das Bauvorhaben ist somit auch ohne Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung 

aus anderen Anlagen nach TA Lärm im Planungsgebiet genehmigungsfähig. 

 

 

 

B.A. David Müller Dipl. Ing. Jens Hunecke 

Sachbearbeiter Leiter der Messstelle 



Steger & Partner GmbH Bericht 6379/B1/dm vom 17.04.2023  Anhang A

Hochrechnung der Verkehrsmengen
von 2015 auf das Prognosejahr 2035

Berchdesgardener 
Straße B20

Bayrisch Gmain

m Tag 689

p Tag 4,6%

m Nacht 60

p Nacht 5,8%

m (Pkw) Tag 657,3

m (Lkw) Tag 31,7

m (Pkw) Nacht 56,5

m (Lkw) Nacht 3,5

Faktor Pkw: 1,099

Faktor Lkw: 1,389

m (Pkw) Tag 722,4

m (Lkw) Tag 44,0

m (Pkw) Nacht 62,1

m (Lkw) Nacht 4,8

Bundesstraße

m Tag 766,4

p1 Tag 1,7%

p2 Tag 4,0%

m Nacht 66,9

p1 Nacht 2,5%

p2 Nacht 4,7%

Hochrechnung nach: Forschungsbericht "Verkehrsverflechtungsprognose 2030",
Bericht FE-Nr. 96.0981/2011 vom 11.06.2014,
im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
(extrapoliert bis 2035)
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
GLK Verkehr

Berechnung Strassenemission nach RLS-19

Anhang B

Straße Abschnitt Straßenoberfläche DTV

Kfz/24h

M
Tag
Kfz/h

pLkw1
Tag
%

pLkw2
Tag
%

M
Nacht
Kfz/h

pLkw1
Nacht

%

pLkw2
Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw1

km/h

vLkw2

km/h

Steigung

%

L'w
Tag

dB(A)

L'w
Nacht
dB(A)

B20 Ausserorts Nicht geriffelter Gussasphalt 12798 766,4 1,7 4,0 66,9 2,5 4,7 100 80 80 4,8 89,7 79,4
B20 Ausserorts Nicht geriffelter Gussasphalt 12798 766,4 1,7 4,0 66,9 2,5 4,7 100 80 80 5,3 89,9 79,5
B20 Ausserorts Nicht geriffelter Gussasphalt 12798 766,4 1,7 4,0 66,9 2,5 4,7 100 80 80 5,0 89,8 79,4
B20 Ausserorts Nicht geriffelter Gussasphalt 12798 766,4 1,7 4,0 66,9 2,5 4,7 100 80 80 5,4 89,9 79,6
B20 Ausserorts Nicht geriffelter Gussasphalt 12798 766,4 1,7 4,0 66,9 2,5 4,7 100 80 80 5,0 89,8 79,4
B20 Ausserorts Nicht geriffelter Gussasphalt 12798 766,4 1,7 4,0 66,9 2,5 4,7 100 80 80 5,4 89,9 79,6
B20 Innerorts Nicht geriffelter Gussasphalt 12798 766,4 1,7 4,0 66,9 2,5 4,7 50 50 50 3,9 83,5 73,1
B20 Innerorts Nicht geriffelter Gussasphalt 12798 766,4 1,7 4,0 66,9 2,5 4,7 50 50 50 2,1 83,3 72,9
B20 Innerorts Nicht geriffelter Gussasphalt 12798 766,4 1,7 4,0 66,9 2,5 4,7 50 50 50 3,2 83,4 73,0
B20 Innerorts Nicht geriffelter Gussasphalt 12798 766,4 1,7 4,0 66,9 2,5 4,7 50 50 50 1,0 83,3 72,9
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
GLK Verkehr

Berechnung Strassenemission nach RLS-19

Anhang B

Legende

Straße Straßenname
Abschnitt 
Straßenoberfläche 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain

Zugsetup Schall 03-2012

Anhang C

Nr. Elementname Zugart vMax
[km/h]

Fahrzeugkateg
orie

Anzahl
Einheite

n

Fahrzeugkateg
orie

Anzahl
Einheite

n
1  GZ-E | 7-Z5-A4*1 | 10-Z5*10  Regulärer Zug 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 10 

2  RB/RE-E | 5-Z5-A8*2  Regulärer Zug 160 5-Z5-A8 2   
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Strecke 5741 Gleis: Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

1 GZ-E | 7-Z5-A4*1 | 10-Z5*10 2,0 2,0 100 207 - 65,6 55,2 18,8 68,6 58,2 21,8
2 RB/RE-E | 5-Z5-A8*2 63,0 13,0 160 135 - 74,8 60,0 36,8 70,9 56,2 33,0
- Gesamt 65,0 15,0 - - - 75,3 61,3 36,9 72,9 60,4 33,3

Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeitgeräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - 50,0 - - - - - -

Strecke 5741 Gleis: Richtung: Abschnitt: 2 Km: 0+226
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

1 GZ-E | 7-Z5-A4*1 | 10-Z5*10 2,0 2,0 100 207 - 63,4 59,2 -1,1 66,4 62,2 1,9
2 RB/RE-E | 5-Z5-A8*2 63,0 13,0 160 135 - 74,2 64,0 16,9 70,3 60,2 13,1
- Gesamt 65,0 15,0 - - - 74,5 65,2 17,0 71,8 64,3 13,4

Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeitgeräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+226 Standardfahrbahn - 20,0 - - - - - -

Strecke 5741 Gleis: Richtung: Abschnitt: 3 Km: 0+445
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

1 GZ-E | 7-Z5-A4*1 | 10-Z5*10 2,0 2,0 100 207 - 65,6 55,2 18,8 68,6 58,2 21,8
2 RB/RE-E | 5-Z5-A8*2 63,0 13,0 160 135 - 74,8 60,0 36,8 70,9 56,2 33,0
- Gesamt 65,0 15,0 - - - 75,3 61,3 36,9 72,9 60,4 33,3

Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeitgeräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+445 Standardfahrbahn - 50,0 - - - - - -

Strecke 5741 Gleis: Richtung: Abschnitt: 4 Km: 0+750
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

1 GZ-E | 7-Z5-A4*1 | 10-Z5*10 2,0 2,0 100 207 - 66,9 53,8 26,1 70,0 56,8 29,1
2 RB/RE-E | 5-Z5-A8*2 63,0 13,0 160 135 - 75,8 58,8 44,1 72,0 54,9 40,3
- Gesamt 65,0 15,0 - - - 76,4 60,0 44,2 74,1 59,0 40,6

Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeitgeräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+750 Standardfahrbahn - 70,0 - - - - - -

Strecke 5741 Gleis: Richtung: Abschnitt: 5 Km: 1+017
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

1 GZ-E | 7-Z5-A4*1 | 10-Z5*10 2,0 2,0 100 207 - 66,9 53,8 26,1 70,0 56,8 29,1
2 RB/RE-E | 5-Z5-A8*2 32,0 6,0 160 135 - 72,9 55,8 41,2 68,6 51,6 36,9
- Gesamt 34,0 8,0 - - - 73,9 57,9 41,3 72,4 57,9 37,6

Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeitgeräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
1+017 Standardfahrbahn - 70,0 - - - - - -
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Strecke 5741 Gleis: Richtung: Abschnitt: 6 Km: 1+178
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

1 GZ-E | 7-Z5-A4*1 | 10-Z5*10 2,0 2,0 100 207 - 65,6 55,2 18,8 68,6 58,2 21,8
2 RB/RE-E | 5-Z5-A8*2 32,0 6,0 160 135 - 71,8 57,1 33,9 67,6 52,8 29,6
- Gesamt 34,0 8,0 - - - 72,8 59,3 34,0 71,1 59,3 30,3

Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeitgeräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
1+178 Standardfahrbahn - 50,0 - - - - - -

Gleis: Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Züge Geschwin- Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

1 GZ-E | 7-Z5-A4*1 | 10-Z5*10 2,0 2,0 100 207 - 65,6 55,2 18,8 68,6 58,2 21,8
2 RB/RE-E | 5-Z5-A8*2 63,0 13,0 160 135 - 74,8 60,0 36,8 70,9 56,2 33,0
- Gesamt 65,0 15,0 - - - 75,3 61,3 36,9 72,9 60,4 33,3

Schienen- Fahrflächen- Strecken-Kurvenfahr-Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigkeitgeräuschgeräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - 50,0 - - - - - -
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Berechnung Emissionspegel Bahnstrecke 
nach Schall 03 [2012]

Anhang C

Steger & Partner GmbH  Frauendorferstraße 87  81247 München  Tel: 089/891463-0

Bericht Nr. 6379/B1/dm vom 17.04.2023

17.04.2023,  11:22

Seite 3
SoundPLANnoise 9.0



Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen Betrieb

Zusammenfassung Beurteilungspegel und Maximalpegel

Anhang D

1
Name

2
HR

3
Geschoss

4
Nutzung

5
GH
m

6
Z
m

7
IRW,T
dB(A)

8
IRW,N
dB(A)

9
LrT

dB(A)

10
LrN

dB(A)

11
LrT,diff
dB(A)

12
LrN,diff
dB(A)

13
SPK,T
dB(A)

14
SPK,N
dB(A)

15
LT,max
dB(A)

16
LN,max
dB(A)

17
LT,max,diff

dB(A)

18
LN,max,diff

dB(A)
Flr-Nr. 76/6 Eichenweg 20 S 1.OG WA 543,61 546,32 55 40 34,3 30,1 - - 85 60 56,4 47,1 - -
Flr-Nr. 77/6 Schillerallee 9 N EG GE 537,63 539,65 65 50 39,2 35,0 - - 95 70 76,0 60,7 - -
Flr-Nr. 125/9 Am Weiher 8 S EG WA 526,89 528,67 55 40 31,9 26,4 - - 85 60 62,6 45,5 - -
Flr-Nr. 125/9 Am Weiher 8 S 1.OG WA 526,89 531,47 55 40 34,5 29,3 - - 85 60 64,1 48,0 - -
Flr-Nr. 127/19 Schillerallee 7 SW 1.OG WA 539,53 542,01 55 40 34,6 30,8 - - 85 60 59,3 45,4 - -
Flr-Nr. 127/19 Schillerallee 7 SW 2.OG WA 539,53 544,81 55 40 37,0 32,4 - - 85 60 61,3 51,0 - -
Flr-Nr. 130/17 Eichenweg 8 O EG WA 548,69 550,45 55 40 38,4 34,0 - - 85 60 58,2 55,8 - -
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen Betrieb

Zusammenfassung Beurteilungspegel und Maximalpegel

Anhang D

Legende

1 Name Name des Immissionsorts
2 HR Himmelsrichtung (Fassadenausrichtung am Immissionsort)
3 Geschoss Stockwerk
4 Nutzung Gebietsnutzung
5 GH m Geländehöhe
6 Z m Immissionsorthöhe
7 IRW,T dB(A) Immissionsrichtwert Tag
8 IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
9 LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
10 LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
11 LrT,diff dB(A) Richtwertüberschreitung Tag
12 LrN,diff dB(A) Richtwertüberschreitung Nacht

13 SPK,T dB(A) Spitzenpegelkriterium Tag
14 SPK,N dB(A) Spitzenpegelkriterium Nacht
15 LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
16 LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
17 LT,max,diff dB(A) Überschreitung Spitzenpegelkriterium Tag
18 LN,max,diff dB(A) Überschreitung Spitzenpegelkriterium Nacht
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen Betrieb

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)

Anhang D

2
Quelle

3
Quelltyp

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

24
dLw(T)

dB

25
ZR(T)

dB

26
LrT

dB(A)

27
dLw(N)

dB

28
LrN

dB(A)
Flr-Nr. 76/6 Eichenweg 20   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 34,3 dB(A)   LrN 30,1 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Lkw-Fahrweg Linie 84,6 63,0 143,4 3,0 104,3 -51,4 -4,3 -5,4 -0,2 0,0 2,1 28,4 -9,0 0,0 19,4
Lkw-Rangieren Fläche 104,8 86,6 66,0 3,0 76,5 -48,7 -4,8 -7,1 -0,2 0,0 4,6 51,7 -26,8 0,0 24,9
Pkw-Fahrweg Linie 70,5 47,5 200,1 3,0 92,9 -50,4 -4,5 -7,6 -0,2 0,0 3,2 14,0 14,2 1,5 29,8 10,8 24,8
Pkw-Stellplätze Fläche 67,0 34,8 1643,6 3,0 77,2 -48,7 -4,8 -11,5 -0,2 0,0 6,4 11,2 14,2 1,5 27,0 10,8 22,0
RLT Ost Punkt 79,0 79,0 3,0 97,0 -50,7 -1,7 -2,5 -0,2 0,0 0,0 26,9 0,0 1,9 28,8 0,0 26,9
RLT West Punkt 70,0 70,0 3,0 93,1 -50,4 -2,3 -1,5 -0,2 0,0 0,0 18,6 0,0 1,9 20,5 0,0 18,6
Flr-Nr. 77/6 Schillerallee 9   EG   GE   IRW,T 65 dB(A)   IRW,N 50 dB(A)   LrT 39,2 dB(A)   LrN 35,0 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Lkw-Fahrweg Linie 84,6 63,0 143,4 3,0 42,5 -43,6 -2,1 -1,5 0,0 0,0 0,0 40,4 -9,0 0,0 31,3
Lkw-Rangieren Fläche 104,8 86,6 66,0 3,0 133,2 -53,5 -4,8 -17,7 -0,3 0,0 0,0 31,5 -26,8 0,0 4,7
Pkw-Fahrweg Linie 70,5 47,5 200,1 3,0 49,4 -44,9 -2,5 -1,9 0,0 0,0 0,0 24,2 14,2 0,0 38,4 10,8 35,0
Pkw-Stellplätze Fläche 67,0 34,8 1643,6 3,0 131,7 -53,4 -4,8 -17,5 -0,3 0,0 0,0 -6,0 14,2 0,0 8,2 10,8 4,8
RLT Ost Punkt 79,0 79,0 3,0 130,3 -53,3 -3,2 -19,9 -0,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 5,3 0,0 5,3
RLT West Punkt 70,0 70,0 3,0 174,7 -55,8 -3,8 -19,0 -0,3 0,0 0,0 -6,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0
Flr-Nr. 125/9 Am Weiher 8   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 34,5 dB(A)   LrN 29,3 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Lkw-Fahrweg Linie 84,6 63,0 143,4 3,0 66,6 -47,5 -2,8 -3,0 -0,1 0,0 0,0 34,2 -9,0 0,0 25,2
Lkw-Rangieren Fläche 104,8 86,6 66,0 3,0 141,9 -54,0 -4,8 -13,4 -0,3 0,0 1,7 37,0 -26,8 0,0 10,2
Pkw-Fahrweg Linie 70,5 47,5 200,1 3,0 77,1 -48,7 -3,2 -3,6 -0,1 0,0 0,0 18,0 14,2 1,5 33,7 10,8 28,8
Pkw-Stellplätze Fläche 67,0 34,8 1643,6 3,0 140,7 -54,0 -4,8 -15,1 -0,3 0,0 0,3 -3,8 14,2 1,5 11,9 10,8 7,0
RLT Ost Punkt 79,0 79,0 3,0 146,6 -54,3 -3,7 -4,7 -0,3 0,0 0,0 19,0 0,0 1,9 20,9 0,0 19,0
RLT West Punkt 70,0 70,0 3,0 185,1 -56,3 -4,3 -4,2 -0,4 0,0 0,0 7,8 0,0 1,9 9,7 0,0 7,8
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen Betrieb

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)

Anhang D

2
Quelle

3
Quelltyp

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

24
dLw(T)

dB

25
ZR(T)

dB

26
LrT

dB(A)

27
dLw(N)

dB

28
LrN

dB(A)
Flr-Nr. 127/19 Schillerallee 7   2.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 37,0 dB(A)   LrN 32,4 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Lkw-Fahrweg Linie 84,6 63,0 143,4 3,0 65,4 -47,3 -3,3 -4,7 -0,1 0,0 1,1 33,3 -9,0 0,0 24,2
Lkw-Rangieren Fläche 104,8 86,6 66,0 3,0 62,1 -46,9 -4,0 -7,8 -0,1 0,0 4,6 53,6 -26,8 0,0 26,7
Pkw-Fahrweg Linie 70,5 47,5 200,1 3,0 68,5 -47,7 -3,7 -5,5 -0,1 0,0 1,4 17,9 14,2 1,5 33,6 10,8 28,7
Pkw-Stellplätze Fläche 67,0 34,8 1643,6 3,0 63,5 -47,0 -4,1 -10,4 -0,1 0,0 5,1 13,4 14,2 1,5 29,1 10,8 24,2
RLT Ost Punkt 79,0 79,0 2,9 77,8 -48,8 -0,3 -4,4 -0,1 0,0 0,0 28,2 0,0 1,9 30,1 0,0 28,2
RLT West Punkt 70,0 70,0 3,0 99,3 -50,9 -2,2 -0,4 -0,2 0,0 0,0 19,3 0,0 1,9 21,2 0,0 19,3
Flr-Nr. 130/17 Eichenweg 8   EG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 38,4 dB(A)   LrN 34,0 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Lkw-Fahrweg Linie 84,6 63,0 143,4 3,0 139,9 -53,9 -3,4 -0,9 -0,3 0,0 0,0 29,1 -9,0 0,0 20,1
Lkw-Rangieren Fläche 104,8 86,6 66,0 3,0 88,3 -49,9 -3,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 54,4 -26,8 0,0 27,6
Pkw-Fahrweg Linie 70,5 47,5 200,1 3,0 86,2 -49,7 -3,3 -1,6 -0,1 0,0 0,0 18,8 14,2 1,5 34,5 10,8 29,6
Pkw-Stellplätze Fläche 67,0 34,8 1643,6 3,0 64,7 -47,2 -3,4 -2,4 -0,1 0,0 0,0 16,9 14,2 1,5 32,6 10,8 27,7
RLT Ost Punkt 79,0 79,0 3,0 98,7 -50,9 -0,4 -3,2 -0,2 0,0 0,0 27,3 0,0 1,9 29,2 0,0 27,3
RLT West Punkt 70,0 70,0 3,0 55,2 -45,8 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 27,0 0,0 1,9 29,0 0,0 27,0
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen Betrieb

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)

Anhang D

Legende

2 Quelle Quellname
3 Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
7 Lw dB(A) Schallleistungspegel
8 Lw'/Lw'' dB(A) Schallleistungspegel pro m/m² (längenbezogen bzw. flächenbezogen)
9 l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
12 Ko dB Raumwinkelmaß
13 d m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
14 Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
15 Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
17 Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
18 Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
19 DI dB Richtwirkungskorrektur
20 dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
23 Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort ohne Berücksichtigung Zeitkorrektur und "Ruhezeitenzuschlag"
24 dLw(T) dB Emissionskorrektur für den Zeitbereich Tag (Korrektur für Einwirkzeiten und Häufigkeiten)
25 ZR(T) dB Zuschlag für Zeiten erhöhter Empfindlichkeiten nach TA Lärm ("Ruhezeitzuschlag")
26 LrT dB(A) (Teil-)Beurteilungspegel Tag
27 dLw(N) dB Emissionskorrektur für den Zeitbereich Nacht (Korrektur für Einwirkzeiten und Häufigkeiten)
28 LrN dB(A) (Teil-)Beurteilungspegel Nacht
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen Betrieb

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)

Anhang D

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.
dB(A)

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m
Flr-Nr. 76/6 Eichenweg 20   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 56,4 dB(A)   LN,max 47,1 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Lkw-Fahrweg Linie LT,max 108,0 3,0 96,6 -50,7 -4,3 -3,6 -0,2 0,0 3,1 0,0 55,4 341851,58 5287384,01
Lkw-Fahrweg Linie LN,max 108,0 3,0 96,6 -50,7 -4,3 -3,6 -0,2 0,0 3,1 0,0 
Lkw-Rangieren Fläche LT,max 108,0 3,0 82,0 -49,3 -4,7 -4,2 -0,2 0,0 3,7 0,0 56,4 341811,59 5287357,69
Lkw-Rangieren Fläche LN,max 108,0 3,0 82,0 -49,3 -4,7 -4,2 -0,2 0,0 3,7 0,0 
Pkw-Fahrweg Linie LT,max 92,5 3,0 107,5 -51,6 -4,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 39,5 341862,04 5287380,76
Pkw-Fahrweg Linie LN,max 92,5 3,0 107,5 -51,6 -4,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 39,5 341862,04 5287380,76
Pkw-Stellplätze Fläche LT,max 99,5 3,0 82,0 -49,3 -4,8 -5,4 -0,2 0,0 4,2 0,0 47,1 341811,31 5287357,56
Pkw-Stellplätze Fläche LN,max 99,5 3,0 82,0 -49,3 -4,8 -5,4 -0,2 0,0 4,2 0,0 47,1 341811,31 5287357,56
Flr-Nr. 77/6 Schillerallee 9   EG   GE   SPK,T 95 dB(A)   SPK,N 70 dB(A)   LT,max 76,0 dB(A)   LN,max 60,7 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Lkw-Fahrweg Linie LT,max 108,0 2,9 15,7 -34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 341913,98 5287433,78
Lkw-Fahrweg Linie LN,max 108,0 2,9 15,7 -34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lkw-Rangieren Fläche LT,max 108,0 3,0 130,0 -53,3 -4,8 -17,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 35,5 341810,16 5287369,23
Lkw-Rangieren Fläche LN,max 108,0 3,0 130,0 -53,3 -4,8 -17,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 
Pkw-Fahrweg Linie LT,max 92,5 3,0 15,5 -34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7 341914,04 5287433,27
Pkw-Fahrweg Linie LN,max 92,5 3,0 15,5 -34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7 341914,04 5287433,27
Pkw-Stellplätze Fläche LT,max 99,5 3,0 90,4 -50,1 -4,8 -17,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 30,0 341844,98 5287388,42
Pkw-Stellplätze Fläche LN,max 99,5 3,0 90,4 -50,1 -4,8 -17,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 30,0 341844,98 5287388,42
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen Betrieb

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)

Anhang D

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.
dB(A)

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m
Flr-Nr. 125/9 Am Weiher 8   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 64,1 dB(A)   LN,max 48,0 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Lkw-Fahrweg Linie LT,max 108,0 3,0 35,4 -42,0 -1,5 -3,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 64,1 341907,00 5287434,27
Lkw-Fahrweg Linie LN,max 108,0 3,0 35,4 -42,0 -1,5 -3,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Lkw-Rangieren Fläche LT,max 108,0 3,0 140,1 -53,9 -4,8 -13,3 -0,3 0,0 2,7 0,0 41,4 341813,47 5287361,97
Lkw-Rangieren Fläche LN,max 108,0 3,0 140,1 -53,9 -4,8 -13,3 -0,3 0,0 2,7 0,0 
Pkw-Fahrweg Linie LT,max 92,5 3,0 35,8 -42,1 -2,0 -3,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 48,0 341907,06 5287433,77
Pkw-Fahrweg Linie LN,max 92,5 3,0 35,8 -42,1 -2,0 -3,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 48,0 341907,06 5287433,77
Pkw-Stellplätze Fläche LT,max 99,5 3,0 128,2 -53,1 -4,8 -12,5 -0,2 0,0 2,2 0,0 34,0 341828,54 5287365,36
Pkw-Stellplätze Fläche LN,max 99,5 3,0 128,2 -53,1 -4,8 -12,5 -0,2 0,0 2,2 0,0 34,0 341828,54 5287365,36
Flr-Nr. 127/19 Schillerallee 7   2.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 61,3 dB(A)   LN,max 51,0 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Lkw-Fahrweg Linie LT,max 108,0 3,0 54,1 -45,7 -3,1 -2,1 -0,1 0,0 1,3 0,0 61,3 341850,64 5287383,71
Lkw-Fahrweg Linie LN,max 108,0 3,0 54,1 -45,7 -3,1 -2,1 -0,1 0,0 1,3 0,0 
Lkw-Rangieren Fläche LT,max 108,0 3,0 66,2 -47,4 -3,9 -5,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 58,0 341814,31 5287358,93
Lkw-Rangieren Fläche LN,max 108,0 3,0 66,2 -47,4 -3,9 -5,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 
Pkw-Fahrweg Linie LT,max 92,5 3,0 54,6 -45,7 -3,4 -2,8 -0,1 0,0 1,5 0,0 44,9 341850,77 5287383,22
Pkw-Fahrweg Linie LN,max 92,5 3,0 54,6 -45,7 -3,4 -2,8 -0,1 0,0 1,5 0,0 44,9 341850,77 5287383,22
Pkw-Stellplätze Fläche LT,max 99,5 3,0 59,9 -46,5 -3,8 -6,8 -0,1 0,0 5,8 0,0 51,0 341837,16 5287369,26
Pkw-Stellplätze Fläche LN,max 99,5 3,0 59,9 -46,5 -3,8 -6,8 -0,1 0,0 5,8 0,0 51,0 341837,16 5287369,26
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen Betrieb

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)

Anhang D

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.
dB(A)

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m
Flr-Nr. 130/17 Eichenweg 8   EG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 58,2 dB(A)   LN,max 55,8 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Lkw-Fahrweg Linie LT,max 108,0 3,0 88,2 -49,9 -3,1 -1,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 56,2 341808,94 5287365,54
Lkw-Fahrweg Linie LN,max 108,0 3,0 88,2 -49,9 -3,1 -1,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 
Lkw-Rangieren Fläche LT,max 108,0 3,0 84,8 -49,6 -3,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 58,2 341804,95 5287366,88
Lkw-Rangieren Fläche LN,max 108,0 3,0 84,8 -49,6 -3,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 
Pkw-Fahrweg Linie LT,max 92,5 3,0 36,2 -42,2 -3,8 -1,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 48,0 341759,86 5287343,02
Pkw-Fahrweg Linie LN,max 92,5 3,0 36,2 -42,2 -3,8 -1,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 48,0 341759,86 5287343,02
Pkw-Stellplätze Fläche LT,max 99,5 3,0 34,8 -41,8 -3,9 -1,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 55,8 341758,44 5287336,77
Pkw-Stellplätze Fläche LN,max 99,5 3,0 34,8 -41,8 -3,9 -1,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 55,8 341758,44 5287336,77
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen Betrieb

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)

Anhang D

Legende

2 Quelle Quellname
3 Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
4 Zeitb. dB(A) Zeitbereich
7 Lw dB(A) Schallleistungspegel
12 Ko dB Raumwinkelmaß
13 d m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
14 Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
15 Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
17 Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
18 Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
19 DI dB Richtwirkungskorrektur
20 dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
21 Cmet dB Meteorologische Korrektur
26 L,max dB(A) Maximalpegel
31 X-Koordinate m X-Koordinate der Punktschallquelle am ungünstigsten Punkt
32 Y-Koordinate m Y-Koordinate der Punktschallquelle am ungünstigsten Punkt
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen anlagenbezogener Verkehr

Zusammenfassung Beurteilungspegel

Anhang E

1
Name

2
HR

3
Geschoss

4
Nutzung

5
GH
m

6
Z
m

7
IGW,T
dB(A)

8
IGW,N
dB(A)

9
LrT

dB(A)

10
LrN

dB(A)

11
LrT,diff
dB(A)

12
LrN,diff
dB(A)

Fl-Nr. 127/4 Schillerallee 5 NO EG WA 536,22 538,52 59 49 53,5 41,0 - -
1.OG 536,22 541,32 59 49 53,5 40,9 - -
2.OG 536,22 544,12 59 49 53,0 40,4 - -

Flr-Nr. 77/6 Schillerallee 9 N EG GE 537,63 539,65 69 59 54,8 42,2 - -
Flr-Nr. 125/9 Am Weiher 8 S EG WA 526,89 528,67 59 49 40,6 28,0 - -

1.OG 526,89 531,47 59 49 44,0 31,4 - -
Flr-Nr. 127/19 Schillerallee 7 NO EG WA 536,91 538,81 59 49 49,1 36,5 - -

1.OG 536,91 541,61 59 49 50,3 37,8 - -
2.OG 536,91 544,41 59 49 50,3 37,8 - -
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen anlagenbezogener Verkehr

Zusammenfassung Beurteilungspegel

Anhang E

Legende

1 Name Name des Immissionsorts
2 HR Himmelsrichtung (Fassadenausrichtung am Immissionsort)
3 Geschoss Stockwerk
4 Nutzung Gebietsnutzung
5 GH m Geländehöhe
6 Z m Immissionsorthöhe
7 IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag
8 IGW,N dB(A) Immissionsgrenzwert Nacht
9 LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
10 LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
11 LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung Tag
12 LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung Nacht
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Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen anlagenbezogener Verkehr

Berechnung Strassenemission nach RLS-19

Anhang E

Straße Straßenoberfläche DTV

Kfz/24h

M
Tag
Kfz/h

pLkw1
Tag
%

pLkw2
Tag
%

M
Nacht
Kfz/h

pLkw1
Nacht

%

pLkw2
Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw1

km/h

vLkw2

km/h

Steigung

%

L'w
Tag

dB(A)

L'w
Nacht
dB(A)

Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -1,1 67,8 55,2
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -2,0 67,8 55,2
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -0,9 67,8 55,2
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -2,6 67,8 55,2
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -1,7 67,8 55,2
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -2,3 67,8 55,2
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -1,8 67,8 55,2
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -3,4 67,9 55,3
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -3,5 67,9 55,3
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -5,0 68,0 55,4
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -4,3 67,9 55,3
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -5,8 68,1 55,4
Schillerallee Nicht geriffelter Gussasphalt 434 26,4 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 50 50 50 -7,6 68,4 55,8

SoundPLAN 9.0

Steger & Partner GmbH  Frauendorferstraße 87  81247 München  Tel: 089/891463-0

Bericht Nr. 6379/B1/dm vom 17.04.2023

17.04.2023, 11:28, RL16

Seite 3



Schmölzl BPL 34 in Bayrisch Gmain
Immissionen anlagenbezogener Verkehr

Berechnung Strassenemission nach RLS-19

Anhang E

Legende

Straße Straßenname
Straßenoberfläche 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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